
Die Inschrift ans Olympia Nr. 862.

Die in ArcMol Zeit. 1880 ,8.63 als nr. 362 der Inschriften
aus Olyulpia von Kirchhoff mit Facsimile veröffentlichte und be­
handelte Elische Bronze - Inschrift, bis auf die letzte stärl,er ve~­

stümmelte Zeile sehr gut erhalten, verdient in mehrfacher Hinsicht
besondere Beachtung. Zuerst wegen ihres sicherer zu constatirenden
höheren Alters, da nach Kirchhoff's Nachweise die Erwähnung
eines einzigen Hellenodiken die Zeit vor 580 bezeugt. Ferner in
dialektischer Beziehung, namentlich wegen des ausnahmslosen Ge­
brauches von l; für cf, wodurch nnn auch für die Inschriften nr. 223
und 308 der Elische Ursprung gesichert wird. Endlich auch, weil
sie auf die wenig bekannten Vel'hä.Itnisse des alten Elischen Ge­
meinwesens wenigstens einige Streiflichter wirft. Dieselbe lautet in
Minnskelschrift folgendermassen :

1. aFf!Ct.(!lJ:/x)uIFe,AliWU)n(J.lf!w.lIfh~f!(!li/JKCtLrliIJliaVK(tf;raVm

2. atl;mlJxaUaf!avalitl!Fa(!f!6VO(!jaÄEWatl;Ef-lE71t&U~vr~

3. KaU~(j(!l-llirutrol/rliÄOaliXotXatrOlßa(jtMJJ]at;liKaltllat/JXa

4. anouIIOlCtVFli)Ce,aro/Jml1f-llintn06olliOvxa:7vrauJmtl;wAvv

5. mOtEnEmOtt;6x),Uavol;txaaxeu-raUal;",at(J;fJnwn

6. liroat;af-ltOprtatU~6I-'liVnOtl;tq;vtOVa710nVlimE"l-'aarf!a

7. atatl;.rta7:0lIp.trlCl.3lilJ.al;tX(I,Wlltf-la(Jxotwrat~xaftvat(tlXE

8. VliXO••0atFEtt;o(Jtftaaxotxatnar(lHt(Joy(!orplivrn::av.axCm(J;lIXO~

9. ..W...ll'liO.O..Aast(J.(l0tJoAVVntat

Kirchhoff hat dies in folgender Weise gelesen:.
1. 'A F(lo.r(!a 'lOtt; FaAsÜJtt;. 'J(w;(ltf/.11 &a(l(lijll xai 'yslIliav Ka(r).av.6·1

2 ' 1".' , ,,, , ,I' [1".'] , <L ~ ,• Ctt ,,13 .tt; xauap avO'stE Fa(!(!8v0(l Fafl.EUJJ, tU ,,6 I-t1Jntvetav Ta

3 1".'1 "I I," ,\ ß ' - 1".) ~• ';,t xma 0(1 plirtarOll Tlif\0t; EXOt "at .Ot aatfl.Wit;, ,,0'1'.['- ftvatt;

4. "a I &.no.tvotall FEXaa7:0t; niiv I-t~ntnOS6vm1V ll'a&(3)viatt; ro(; Zl
5. 'OAvvlniot. iJmwnot ?;e x' 'EAAavo/;iKat;, xat nXUa ?;ixaw.. f:nElI-

6. 1l!EIW &. l;al-ttw(lyta [tl t;i piiCmi)vnot, l;irpvtQlt anonvaw Ev
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7. fU;((JrQ&lcu. at ~I!) ~'Tel'/! atncdTllvra ?;tl!alw:v lfla(J)COt, ~'V Tat
8 )-; , "1' C,) , ~" f , ~,• "IiKft.fwatat l! IiVIiXO &00, U& FIiLS(~ &fUMJl{OL. xat nail?&a{; Q

9. f(!oepevi; mii(r)& x' am:i(J)CoL I .. LV • • • l{IiO • 0 • • },a~tal?0t;

'O'AvvniaL.
Diese Lesung und die beigefügte Erklärung sind von !C, wie

er sagt, wegen der ungewöhnlichen Schwierigkeiten mit. uller Re­
serve gegeben, und allerdings enthalten sie einiges, das entschieden
unrichtig, und anderes, das wenigstens sehr bedenklich ersclleint.
Indern ich nun alles bei Seite lasse, wo ich der Auffassung ICirch­
ho:6:"s beistimme oder doch nichts besseresbeibringcll zu können
glaube, will ich meine abweichenden Auffassungen kurz dar­
legen.

Z. 1. K. hat angenommen, dass das schl~eBsende xan:aviO

auf einem Versehen des Graveurs beruhe und in xauaviO oder
xo:,cavro, d. i. xaTa 00 a;;ro, zu ändern sei. Jedoch erscheint das
durch diese Besserung gewonnene Cdesgleichen' recht überflüssig,
und man wird besser ohne Aenderung das überlieferte xan:aV1:O ais
xcd mvrw, d. i. x(,d .a avrw, fassen, wie ein solches xamX:ll = xlXl

rain:w aus xl.d matrrw sich auch in der alten Weihiq chrift von
Tainaron Cauer DeI. nr. 4 findet. Es sind nun in glaublicher
Weise zusammengestellt Stamm, Geschlecht und ra avrov, d. i.
naoh bekanntem Gebrauche atrtÖ~ mit Zubehör, nämlich mit seiner
Familie, wenn nioht vielmehr, wie gerade in jener Weihinschrift,
wo avrc/p xai, ratn;w, nur die Familie gemeint ist. Unter dem alJ1:o~

ist aber im Gegensatze zu den weiteren Kreisen des Stammes und
des Gesohlechtes der zunächst betheiligte zu verstehen, nämlich,
wie das folgende zeigt, der auf gewisse Weise geschädigte I1Qi!1JP

'H'A.cw~. Jene Accusative lässt K. VOll i}a(Jf}ijIJ abhängen, aber
ohne aus dem sonstigen Gebrauche von i}a(!Qs'ip c. ace. einen glaub­
lichen Sinn gewinnen zu können, sondern mit der gewagten Be­
hauptung, dass i}a(!,(!stv qJ(!U7:(!lrJ.P xai r$VO~ C offenbar' hier einen
specielleren in der Volks- oder Rechtssprache von Elis begründeten
Sinn habe, den er aber nicht näher präcisiren könne. Aber viel
natiirlicher erscheint es in jenen .\ccusativen die Subjecte zu iJfJ.Q­
(!ijP zu erkennen, zumal da doch die Angabe, wer i)'fJ.(!(!s'iJ! solle, .
kaum entbehrt· werden kann. Welchen Sinn dann dieser Aus­
druck habe, lässt sich erst mit Hülfe der folgenden Zeile klarer
erkennen.

Z. 2, 8. Es folgen hier hintereinander zwei mit m?;s begin­
nende Sätze. K. hat beidemal at ?;s = cl os gelesen, aber da
dann aller Zusammenhang der Rede fehlt, angenommen, dass das
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zweite tli nur einem zweiten Versehen des Graveurs verdankt
werde, der es _aus dem Anfange des vorhergehenden Satzes irr­
thümlich wiederholt habe. Richtiger wird man das erste für fehler­
haft halten, weil ja nach dem Satze der ersten Zeile mit einiger
Sichel'heit eine Bestimmung erwartet werden muss, in welchem
Falle das 8rt(!(lsiv stattfinden solle, eine solche aber nicht durch
C)8 angeknüpft werden kann. Hier lässt sich aber leicht helfen,
ohne auf den Graveur einen Vorwurf zu wälzen, indem man am
Ende der ersten Zeile statt des von K. gesetzten Punctums nur
mit einem Komma interpungirt und das erste atts für att~= Ei
o~ nimmt. K. hat es dann bedenklich gefunden ein Compositum
y.aihs(lavw anzunehmen und deshalb narla(l' alJoEtS getrennt, indem
er das neue Wort na8is(lor; durch das Elische snla(lor; und das
Phokische no:tls(lor; stützt, aber ohne irgend einen glaublichen Sinn
des naffis(ja aiJsw TtVOr; angeben zu können. Auch seine Behauptung,
wahrscheinlich handle es sich um das Opfer, das bei Einführung
männlicher Familienglieder in Phratria und Geschlecht darzubringen
sei, entbehrt sehr des Haltes. Aber die natürlichste Lesung ist
offenbar lCana(laVOHS (auch die Elision xurla(l' würde nicht unbe­
denklich sein),' und dieses nauft(!uvw ist ganz deutlich, obwohl K.
auffallender Weise dies nicht erkannt hat, eine dialektische F'orm
für lCU:tt6(lSVW, welches Compositum auch der gemeinen Sprache
nicht fremd ist, und zwar gerade eine dem Dialekte dieser Ur­
kunde aufs beste entsprechende. Denn wie zu dem {Juat'J...i'i.si; Z. 3
ein ßaat'J...uvw stimmen würde, wo eigentlich der Diphthong iiv an­
zuerkennen ist, so gehört ta(luvw mit einem tU(liisr; = tS(ll:'ir; zu­
sammen. Der Nominativ r(locpsvr; Z. 8 zeigt allerdings das ge­
wöhnliche EV. Während aber in dem gemeinen naihs(lsvw der Be­
griff des Simplex nur verstärkt ist wie in xuraacpatw, xaraffvw,
muss hier xana(lavw c. gen. sich zu den mit xarli zusammenge­
setzten Verben in der Constl"Uction mit dem Genetiv (vgl. Kühner
Ir, 346) stellen. Am besten vergleicht sich nau{'l.so{}al 'f!l'Or; Plat.
Rep. VIII, 480 A. Danach bedeutet na8lS(lSVStl' rtl'Or; C Opfer zu
Jemandes Nachtheile bringen'. Natürlich waren solche Opfer ganz
gewöhnlich mit den xarsvxair; und nar0Qu'ir; verbunden, wie denn
z. B. Ovid. Met. VIII, 480 Althäa, um das ~ Verderben ihres
Sohnes Meleager zu erlangen, den Eumeniden Opfer bringt. Nun­
mehr fällt auch Licht auf das ffuQ(lijl' der ersten Zeile. Das xu­
ffts(lsvSW 1:WOi; war offenbar ein Verbrechen gegen den einzelnen,
dessen Bestrafung, wie bei Mord und Mordversuch, in alter Zeit
auch dem Stamme und Geschlechte obliegen musste. In dieser
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Fp&:i:PIJ, wird nun bestimmt, dass bei einem solohen Verhreohen
Stamm, Geschlecht und der betroffene selbst mit seiner Familie
:JafJ((I/iJ1 sollen, d. h. sich beruhigen und der Rache enthalten, in­
dem sie die Bestrafung aen Staatsbehörden nberlassen. Man ver­
gleiche z. B. Soph. EI. 173, wo der Chor die klagende Elektra
auf den rächenden Zeus verweist, :J&(!f!EL rot, :JU(!(!Et d'Kvov' Ert
pirlU; ol'(!aviJ ZE-te; 'K. 'f. 1. Das li(}f!'1'Jv wird übrigens einfaoh im
Sinne von UV>1f! zu nehmen sein. Wenn K. unter oe; ,.drwrov 'fl­
ADe; EXOt de;-Vorstand der Phratrie (na.qt&) I und unter ßar1LAEU;
die adligen Mitglieder derselben, die etwa als Beirath des Vor­
standes fungirt hätten, verstehen will, so ist dem nicht wohl bei­
zustimmen, da das f-lirurrov .iAoc; in. dieser absoluten Bezeichnung
nur der summliS magistratus reipublicae sein zu können scheint.
Die fJacfLAliii; aber dürften, wie in Athen der 11f!XWl1 fJlf.(ltlEvC; und
die tpVAoßaoMBtt;, Beamte sein, welahe die Cultusangelegenheiten
unter Händen hatten und deshalb auoh bei dem Missbrauahe des
na:JUJ(!BVELV competent waren. Man kann vielleicht ver'muthen, dass
sie unter dem Vorsitze des f-lSrWhOV .tAoe; ~XiOV ein Collegium bil­
deten, das bei Cultusverbreohen Strafgerichtsbarkeit übte.

Z. 5. 6. Die Formen En$VlIlJt und burml.w hat K. nur auf
ein Compositum von 1lEfLnW zurückführen zu können geglaubt, in­
dem er für möglich hält, dass z.B. die Präposition l~ wie in
andern Dialekten E gelautet oder Assimilation erlitten habe, also
EnEf-lTUrJ oder Enni,.LniO = l,nnEfLnW, weiss aber einen glaublichen
Sinn dieses ExmJfl1liO nicht anzugeben. Eine andere Auffassung
dürfte sich besserl empfehlen. Ich theile nämlioh E1l-Il'1liO und
sehe darin eine dialektische Form für Etp-iniO. Die Psilosis ent­
spricht durchaus dem Dialekte dieser Urkunde (wie im Allgemeinen
dem der alten Elisohen Insahriften); dieselbe hat nicht allein
trotz ihres hohen Alters nirgends das Zeichen des Asper, sondern
bietet auch gerade in Z. 5 x' 'Ellavotl'Kac;. Die Verstärkung der
Wurzel durch eingeschobene Nasale ist freilich in der Weise, dass
die nasalirte Wurzel ohne weiteren Zusatz den Präsensstamm bil­
det, was bei dem lateinischen und altiodischen Verbum häufig
der Fall ist, im Griechischen sonst nicht gebräuchlich 1; aber dem

1 Am gewöhnlichsten ist der nasalirten Wurzel nooh «v ange·
hängt, wie in l«vB-cw-tlJ von W.l«B-. Selten ist bei Wurzeln mit la­
bialem Kennlaut6 dieser in nr verstärkt, was iah noah im~er auf eine
alte Bildung mit j zurückführe. So rVCtf-l71rw mit Aor. II p. ~rvcf.q)1j11,

rJxl,unrw von W. UXln (so Curtius Grnndz. nr. 108), Xf!tp.nrw von W.
Xf!'l' (so m. Beitr. zur Griech. u. Lat. Etym. H. I §. 6).
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Elischen Dialekte d~rf ,l1eshalb eine Bildung der Art nicht abge­
sprochen werden. Es findet sich aber auch gerade für das Verbum
lepE.llw in dem Lakonischen Dialekte, der nicht wenige Berührungen
mit dem Elischen hat, eine engverwalldte Gestaltung. Die Hesy·
c11ische Glosse seps lIa.nu.H: ellCJ.xoAov[Jijaw. AalurJlIsi; ist. nämlich von
M. Schmidt gut mit der andern aovl' lin.äaf}cu: aVlIlXxo}.ovfHjaaL

verglichen, welche das ov für v gleichfalls als Lakonisch erkennen
lässt. Freilich hat Schmidt später ohne Rücksicht auf jene Zu­
sammenstellung hier die Besserung aovvollaaaaiTaL vorgeschlagen,
die gegen die Reihenfolge verstösst, während ältere Kritiker
mit gar zu starker Aenderung aovv$llsaf}m vermuthet hatten.
Beide Glossen helfen sich gegenseitig -zur Herstellung der unver...
stümmelten Formen; man bessere nämlich 8epli1JanT{Ea{T) eH und
aOV1JE(lla)n.sa{TcJ,L, wogegen in beiden Fällen die Reihenfolge
nicht streitet 1. Die Erklärung des Präsens durch den Aorist, an
der Schmidt Anstolls nimmt, ist bei Hesychius nicht ganz unerhört.
So finden sich unter LI: 0"1tSUiTcH (i. oIEaf}aL): Otw~a(JiTw

oWOV1J8L1J: OWepVYEtll - oLaxo (!U;fi (J {Ta L: {lUllsn', o.revtaaL

oLo8'i1JaL: oijo(u (von oioTfIU, mit OtOOvlIaL Q, 425 von otow/tL zu
vergleichen). Es ergiebt sich also ein Lakonisches Verbum' h·&·
nTOfLaL - E1l0/LaL. Die Verstärkung des Kennlautes n in llT findet
sich auch in den Hesychischen Glossen sepenuw: SllaXOAoviTEt:v,

81lL1l0(!8V80[}'(J.L -l!qJ8nuv: E1l80twX811 - fepsn7:01J.sr;: e1lfJQxip8110L,

s1ltOtevXOV7:Sr;, EnLnOf!EVofLfilIOC., wo aber von den Kritikern überall das
7: getilgt ist, obgleich in den heiden letzten Fällen durch die
Reihenfolge geschützt; freilich wird die Besserung fep$1l0VT8t; durch
Apoll. Lex. 79, 35 hps no nsr;: Ells(!X6fL8VOL (L, 121) empfohlen.
Die Erweiterung del' Wurzel Sll in SIlan hat ihre Analogie in der
siebenten Klasse der altindischen Yerba, wo der Wurzel vor dem
auslautenden Consonanten in den meisten Formen n eingefügt wird;
aber in eiuigen Formen des Parasmaipadam auch na, z. B. von W.
jug' (iungo) Praes. sg. 1 jnnag'-mi, pI. 1 jung'-mas.

Das auf diese Weise in der Elischen Urkunde erkannte

1 Man könnte freilich auch dal'an denken die Glosse 11 °uv e­
1Cnil1.fJoc" für lUwerdel'bt zu halten, nämlich als von einem f1l1:aofuu =
EnO,Uf«, nach Art von ).u,u1Caaw, (teenfw u. a. (s. Curtius Gl'. Yerb. I,
342, wo noch ßWU(W aus ßorJ1:r(w = ßoaw zu erwähnen war). Aber dann
müsste die Glosse, wenn Lakonisch, nach den Gesetzen der Dorischen
Contractiou ~ijI1S«t lauten, und diese Contraction in 1/ würde anoh
gelten, wenn die Glosse Böotisch sein sollte, wo aber der streuge Böo­
tismus auch -1/7:t'l-Clt fordern würde. Ich habe deshalb die obige Auf­
fassung vorgezogen.
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bdvnw - ~qJlnw bietet hier einen leicht verständlichen und dem
Zusammenhange sehr angemessenen Sinn, nämlich mit dem über­
tragenen Begriffe C sich mit etwas beschäftigen, curare aliquid"
vgl. Od. {-l, 330 (trf!TfI' ~qJine(JICov, ~, 195 lnl 'Ef!YOV fnOtE1J, Pind.
P. 4, 294 l1v{-lnoo~ Ecp/,nwv nnd insbesondere Hes, Th. 220 na­
ea~{Jaolar; lcp6-novaa~, wo es sich auch um Bestrafung handelt. Der
sAAavoolKu.<; soll Sorge tragen, dass die vorher genannten Behörden
ihr~ Busse zahlen, die. O(.tf~twerla 9.bor soll für tel (tau. cllKa.ta
sorgen, d. h. für das übrige, was recht ist, nämlich dafür, dass
nun auch der des xa{JtcQlivEW schuldige zur Rechenschaft gezogen
werde. So ist jetzt auch das -ra /J)..Aa olxauJ, verständlich, das für
K. ganz dunkel geblieben ist. Der Hellenodike scheint mit jener
Sorge betraut zu werden, weil es ihm als der Behörde fÜr Olympia
zukam den Anspruch des Olympischen Zeus auf die verwirlde

•Busse zu vertreten. Untet' der oafuw(Jrla versteht K. die Ge-
sammtheit der politischen Vorstände (oa!Hwqrol) der einzelnen
Gemeinden von was mir wenig natürlich scheint. Ich denke
lieber, dass der Elische Staat ein Collegium der oafuW(Jrol (oufa­
wflyla) als höchste Regierungsbehörde hatte, den Athenischen Ar­
chonten vergleichbar. Zu. demselben wird auch der fdrwrov ulQ';
8XWV als erstes Mitglied gehört haben; wenn derselbe die ihm mit
den {Jaaw'U; speclell oblIegende Strafthätigkeit nioht geübt hatte,
~ollte das ganze Collegium eintreten.

In dem Complexe ful;tifuiVnOt Z. 6 hat K. wieder einen Fehler
de" Graveurs angenommen, der nach f.tfi die Buchstaben nEausge­
lassen habe, und (JJ 4;8 fl~(ml)vno~ gelesen. Allerdings ist die
Wiederholung des Verbums lmlvllw hier sehr sinngemäsB; aber
nachdem dasselbe ~ls ein Compositum /.n-bnw erkannt ist, zeigt
sioh die Möglichkeit auch ohne Besserung eine ausreichende Er­
klärung zu finden, indem man annimmt, dass naoh dem zweimaligeu
Compositum ln-Evnw hier stellvertretend das Simplex. smw = l1nw
gesetzt sei, wie ähnliches mehrfach in der Epanaphora vorkommt.

Z. 7. 8. K. hält es für gewiss, dass l; al1J,a:tsl.; o~"alwv eine
Person bezeichne, die beschuldigt ist, .die herkömmlichen JIK(Xta
nicht erlegt zu haben. Aber wenn man auoh die auffallendere
Brachylogie sioh gefallen lassen wollte) würde man doch mit dem
Artikel 7:6111 OtXUlcU1/· verlangen müssen wie in Z. 2. Es ist aber
vielmehr OtlClU(tw zu lesen ab Participium VOll Otxawvv im Sinne
von xo'AU?;EtV; der ahu.ttht<; ist der des xa::hli(JEVti~V angesohuldigte.
Dadurch erhält nun auch die Annahme, dass das wiederholte lfl.~(JKW

niohts anders sei als eine dialektische Form für /'fttXOlJW, eine starke
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Stütze, da das cftl((uovv - y.oAa?;iiw mit tp/~(J(JELV paanyoirv aufs
beste zusammenpasst. Allerdings sind die Beispiele gleichgeltender
Bildungen auf -(JI1W und auf -(Jxwnur sparsam, s. Lobeok Rhem.
248, wo auch noch 1H:ltJtJxa?;w n. LI, 872 erwähnt werden musste,
das auf ein n1:wl1xw = m;wtJtJw zurückfiihrt (vgl. tUVl1x&~w, ~la(Jx~w

VOll aAVI1XW, ~Aa(Jxw). Etwas häufiger weohseln die Suffixe -1JXW
und -V-tI (ebd. .1149), während die enge Verwandtsohaft der Suffixe
-'w und -(J(JW (nw) genügend hekannt ist. K. hat aber Bedenken
getragen jener natürlichen Auffass!1ng von l"taaxw zu folgen, weil
der Zusatz iilcJW!; diese Mögliohkeit auszuschliessen scheine, und
das Wort lieber ganz ungedeutet gelassen. Freilioh ist es nicht
wohl möglioh, dass jemand geisseit, ohne es zu wissen, und inso­
fern kann die.Besohränkuog der Straffälligkeit auf den ElcJWi; ,p&'l1­
(J(tJv widersinnig soheinen. Aber natürlich ist ein anderer Inhalt des
EiOsl'aL anzunehmen, der allerdings in der unbehiilfiichen Kürze des
Ausdruokes weniger deutlioh hervortritt. }\fau wird wohl zu ver­
stehen haben, dass die sb'enge Busse nur dann eintreten solle,
wenn der betreffende Beamte sioh nioht mit irgend einem Irr­
thum entsohuldigen könne.

Ob die Gruppe nallatJXOL in ,,! ..Jmt1JXo, oder in xu ncf1JXOL zu
zerlegen sei, lässt K. zweifelhaft, und zugleich auch den Binndes
Verhums Iina1JX(tJ oder 1latJxw. Aber es ersoheint dooh ganz na­
türlioh in na nfl1JXoL ein 1laoxw = nao;r.w anzuerkennen. Eine dia­
lektische Nebenform naaxw ist um 80 glaublicher, da nach der
wahrsoheinlichsten Erklärung nfloxw aus 7lalT-1JX(r) geworden ist,
indem duroh den Einfluss der ausgefallemin Aspirate :J das " die
Aspiration erlitten hat I. K. hat nun angenommen, dieser Satz
einschliesslich der letzten "erstiimmelten Zeile enthalte eine An­
weisung für den Y(1arpElJ{; 1lar(1Hi!; in Bezug auf die öffentliche Aus­
stellung der im Vorhergehenden enthaltenen Bestimmungen (mvra).
Jedoch eine solohe Anweisung könnte sohwedioh durch "at ange­
knüpft und auoh nioht einem Y(Jarpcv{; llarQulr; ertheilt sein, son­
dern nur einem eigentliohen Staatsbeamten, wie z. B. in der Da­
mokrates-Bronze dem E1lLpEA'J]rar; .al' t111lWV. Naohdem aber jetzt
das xa 1lu,axoL riohtiger verstanden ist, scheint es klar, dass viel~

mehr mm& zu lesen und der Sinn anzuerkennen ist, auch der yt!u­
rpiiVr; nart!ul!; soHe der Busse von zehn Minen unterliegen, Et 'tov
alna::Jlwra cftxau'ijv Elcfw{; tpa(J(J'oh K. sagt nun, es sei ungewiss,
der Schreiber welcher 1la.(1u~ gemeint sei, es sei denn, dass die
sämmtliohen ysvEal von Elis eille einzige na.(Ju~ gebildet hätten,
was freilioh kaum denkbar ist. Bei der jetzt gewonnenen Auf~

fassung des Satzes scheint es aber deutlich, dass der Schreiber
derjenigen nu,1:(1ta gemeint ist, die zunäohst betheiligt war, näm~

lieh der des Klägers, zumal wenn ihr auch tIer Beklagte angehörte,

1 Die abweichende Erklärung von Curtius (Grundz. 701, Gr. Verb.
287), der lllJ.f1XW aus naV-f1Xw oder 1la-I1XW werden lässt, ist sicherlioh

verunglückte, ge8~atte~ l\ber nooh leichter die Annahme einer' dia­
lektischen.Form lll*'Ultw.
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so dass man leicht darauf aus sein konnte die Sache innerlul,lb der
7UUQta abzumachen. Der Schreiber der 7l:aT.(Jta erscheint aoer hier­
bei als der eigentliche Vorstand derselben, nicht Rls niederer Be­
amter.

Z. 9, Diese arg verstümmelte Zeile hat K. mit Ausnahme
des schliessenden 'O;l.Vll ll:lcU lieber ganz unangerübrt gelassen. Ich
wage es aber folgende Herstellung vorzuschlagen: (lOC)tl{fJll) x'
" () , ( ') 'e' "'0' , E' t h' b' dso t. 0 1lt vas HtQot; A!lJV7l:tat. s lS leI' e1 angenommen, ass
der erste Buchstabe nacb der letzten Lücke nicht sowohl ein A
sei, wie K. geglaubt hat, als einveretümmeltes N, was um so
eher denkbar ist, weil das erhaltene Zeichen dicht vor einem Bruche
steht. Durch Ö 7l:ivaq, wird gerade diese Bronzeta.fel bezeichnet,
ganz wie in der Inschrift aus Olympia nr. 359 durch 'l:(lJ' 7l:l1'aHa.
Das vermut,hete Adverbium l~HWfJIl ist bezeugt in der Schrift Tls(Jl
7l:Qo6urmt; Ann. On. II, 314, 6 und findet sich gebraucht PoIL IX,
115: ~ 0' ('txtV1Jflvoa (sc. 7l:atota) 8."ti}'),d.v -cof) uxtv1]-cl "dmJtv slxsv.
Die angenommene Opt,ativform lOt darf dem Elischen Dialeitte nicht
darum abgesprochen werden, weil die Elische Urkunde C. I. nr. 11
die Form ;;a oder sZa = sffJ bietet und die Inschrift aus Olympia
nr. 223 Elischen Dialektel1' so~ar das gemeine Et1]; denn die sPii:r­
lichen Ueberreate des Elischen Dialektes zeigen gerade ein sehr
auffallendes Schwanken der Formen. Der Sinn des Soblusssatzes
würde nunmehr sein, diese Urkundentafel soUe zu Olympia geweiht
sein, ohne je beseitigt werden zu dürfen, so dass zugleich ihr In­
halt seine Geltung verlöre. Während aber das b Tllj!a~ w(JOt; 'Olv",­
Tl/tu so ziemlich aichersoheint, will sich die Ergänzung des über­
mässig verstümmelten Anfanges der Zeile natürlich nur für eine
hariolatio ohne ernstere Ansprüche ausgeben.

Somit lese ich die Inschrift folgendermassen :
1. 'A F(Ja-C(la ro~ FallJlott;l. naT.(ltav :tU(JQijv xat rlivsav lCal -ca/;-
2 - I ' r.' '1 U! ,1 'r' , €l-· ua, ab.,,'fJ xtt; lCarW(llj,VOlilS Fa(l(lsvO(J J! aIl.BWJ. U~ ."S "t'fJ'Tltv'litaV
S. •a 'ljxata 0(1 tt'rtOTOV 'l:sloC; EXOt Hal .al ßamli1st;, y,~a "tva7,r;,
4. Ha I a.7l:o.lvotCw FSlCaOTOt; UiJI! tt~7l:mQS6VfWV xa9vralt;2 rot Zl
5.blv~7l:l0t. S7l:SV7l:Qt 'J x' >E},'Aavol;IHUt;, xal -caUa l;llCuta S7l:E"-
6 I, ) r , "'r.')1 '-1 • 1 ...

, 7llirW a ,:u"uwqytu. eu ,;>S !t'1'JV7l:0t, ~UpvtOV aTtom'8J:W cl! ttfl.-
7 '1 ' , 0. 1 r -" ,- r.• OT(la tu. fOV an:tavBl'l:a ",txatWV t"UJ;OXOt, cV -cat ."sxa-
8. /-,valett IC' )0, al FSIl;e~c; l,Ulxoxot. xal Tlar(ltfic; 0 rflOffJlivr;,
9 ,1 , 1(')( ') '''()'(')'' "0' '• .aVfa Ha Tlaoxot. . (~X tv 1]ft. X BO t 0 nt va'; WQOC; II.VV7l:tat.

Hannover. H. L. Ahrens.

1 Das Etbnikon Fa}.cl!)!: der alten Eliscben Inschriften habe ich
früher (DialI. I, 230) Fa).~l.o!: geIeElen. Allerdings bin ich noch jetzt der
Meinung, dass dies die ältere Form gewesen ist; aber da die Elisoben
Inschl,iften jüngerer Schrift'AJ.cio> bieten und zweifelhaft erscheint,
wann die Zusammenziehung und die Verkürzung des "l in E eingetreten
ist, halte ioh es doch für sicherer auch in den älteren Inschriften das
Et beizubehalten.

2 Ich habe lieber so als mit K. xaS(:t)umt;; p;elesen, weil es sehr
wohl denkbar ist, dass xa,a im Elischen Dialekte in xc, verkürzt wlÜde
wie z. B. in dem Alkmanischen x(tfJatvwv, dem Pindarisohen x«ncn>V und
dem Kyprischen xaUX<o Hes. Früher (Diall. I, 281 Not. 5) hatte ioh
freilich anders geurtheilt.
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Zu Bamer.

n. 15, 458 Tsvxpot; ö' aAlov o~(Jdtll lrp' tJE1':;1:op~ XtY.A,XOXOflVc:rrfj
.,f I'" , " :) A _ I

at.vvw, xcu XB 1!1JVow .a.xatwv,
fIt p,u' &p~(m;vovm froftOv.
~•." ), ~ Q. A \ \' tJ)i""
Wl.I\- OV N'lvti Llt0l; nvxu/ov VOOII, 01; t: H/lVMJ,(J(JIiP

tJEXIDptY. W1:8.
Die am besten beglaubigte Lesart ftamr; gibt den unerträg­

lichen Sinn (er hätte seinem Kampfe ein Ende gemacht, wenn er
ihn getödtet hätte'. Ebenso gut wäre der Gedanke: C er hätte ihn
getödtet, wenn er ihm das Leben genommen hätte'. Die Lesart
ftamp vermeidet diesen Anstoss, sagt aber zuviel und was die
Hauptsache ist, entspricht nicht dem Zusammenhang der Stelle,
die, wie die nachfolgenden Worte 81; ~' iirpvl(1,(J(J8p a.EKTOfla zeigen,
nur den Hektor im Auge hat. Die Leaa.rt p,aX1'Jr; ist beizu­
behalten und der folgende Vers 460 zu streichen, der
nur beigesetzt wurde, weil man die .homerische Weise nach einem
Conditionalis (XEV snavoB) nicht die Irrealität mit bl (Bl lij:tE dtot;
nvxwov ,,60p), sondern die Realität mit aAl&. folgen zu lasson nn­
beachtet liess. Auch Nauok bemerkt zu V. 460 C spurius ?', ver­
kennt aber den wahren Sachverhalt, da. er ftaX1Jv in den Text
setzt.
Il. 16, 127 AE1,OO(JJ ö~ nU(1a V1JVOt 1l'v(10t; ~1JlotO lw~v'

fl~ o~ vij~ sÄ,cve1t ~al Ol'X6T:t q:rvx'fa niÄwlrr:at.
Wenn die Schiffe verbrennen, können die Troer sie nicht er­

obern. Ueberdies erfordert der Z,n,,,.mr'lt
ft~ öi] vijar; S/,.1'J C11 Kat OVXSTt nslWVUtt.

Achilles ruft: <ioh sehe Feuer bei den Schiffen; wenu es nur nicht
die Schiffe erfasst'. .

Bamberg. N. Wecklei D.

Zu tIer Inschrift aus Olympia NI'. 362.
Bei meiner Arbeit oben S. 578 hat mir nur Kirchhoff's Ar­

tikel in einem durch die Gii.te des Herrn Verfassers mir zugekom-



632 Misoellen,

menen Abzuge vorgelegen, nicht aber der Nachtrag zu demselben
von G, Curtius, deu ich erst jetzt aus dem vollständigen Hefte der
ArcbäoL Zeitung kennen gelernt habe, Dieser gibt mir aber keine
Veranlassung an meinen Auffassungen etwas zu ändern, Ein Zu­
sammentreffen mit denselben zeigt er nur in so weit, dass in den
Formen E'lUJlJ1!Ot, EiC8l!1fEroJ gleichfalls .ein Compositum mit 81ft nnd
in i3l!1tOt das Simplex anerkannt ist,

Ha.nnover, H. L. Ahrens.

Das unbekannte Verbum deckt sich lautlich ganz mit
lat. inquit (vgl. 1l~ft1l8 quinque u. s. w.), das uns nur als Defec­
tivum mit der Bedeutung <sagen> vorschwebt, ich balte nicht für
verschieden co-inquere (Bäume zurecht stutzen) wo sich auch die
i-Form wie in inquiunt wiederfindet, fÜr die begriffliche Entwickelung
vgl. Wurzel sec, putare legere u, s.., indess hier genügt 6l!7TJitJ!

sagen, ln~jl1llJtV ansagen. Der Hellanodike indicot multam, wird
aussprechen wann der Straffall vorliegt und die Zahlung aufer­
legen den ihre Schuldigkeit nicht thuenden Geschlechts- und Phrll.­
trie-Oberen, für welchen Fall die ausseI' dieser Massregel erforder­
lichen, . für die Injurie selbst nothwendigen rJl,u1.tf1. seitens der
staatlichen Oberen angeordnet werden sollen: si non dixerit (dies
ein völlig genügender Ausdruck nach iudicet, indicito). ist der H.
für die doppelte Summe verantwortlich. Wenn der Devovirte oder
wer von den Seinigen trotz Einleitung eines Rechtsverfahrens und
in soweit selens dolo malo am Missethäter sich persönlich ver­
greift, wird er bestraft wie· die Gesclllechts- und Phratrie·Oberen
wenn sie jene Einleitung unterlassen, mit ihm der Schreiber der
Phratde, weil dieser von der Einleitung Kunde h.aben und geben
musste, Die Peitsche wird das ortsübliche Strafmittel gegen xa{}ui­
€!8Va(i;IITliC; gewesen sein, wie in Rom der Prügel (Horaz ep. II 1, 124)
gegen occentantes. Da der Zweck des Gesetzes lediglich ist, die Ahndung
dieses im Altel,thum eine so grosse Rolle spielenden, oft thöricht unter­
stellten Vergehens in Bahn zu leiten, imlem aie der betroffenen
Person und ihrer Sippe untersagt, dafür Oberen aufgetragen wird,
erfahren wir leider nicht und wird auch durch den mangelnden
Artikel -dw (t.lna{}iv.a rJtlCatwv unbestimmt gelassen, welcher Art die
olKata sind, welche diese dem Delinquenten aufzuerlegen oder wie
es weiter heisst, danach, dazu zu thun haben: selbstverständlich
Vor allem für Lösung des Bannes und Expiation zu sorgen und
jenen hierzu zu zwingen, natürlioh sehr Andres, wenn die Devotion
schon zu Tod oder Schaden des EIeers geführt hat. Ein wie ernster
Kampf hier mit Volkes Sitte zu kämpfen war, erhellt daraus, dass
die' geschlechtlichen Oberen sammt und sonders für rechtlichos
Vorgehen haften sollen und dass ein Versagen dieser Instanz aus­
drÜcklich vorgesehen wird durch Einsetzung einer weiteren, des
Hellanodiken zur Bestl'afnng der nnbotmässigell Oberen, und der
Staatsregierung zur Erledigung der Sache selbst, Eine auch cultur­
geschichtlich li.usserst wichtige Urkunde.

F. B.




